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STATUTEN 
Stand 14.10.2022 

des Vereins „Ski Club Feldkirch“ 
 
§ 1. Name und Sitz des Vereins 

 
(1) Der Verein führt den Namen „Ski Club Feldkirch“. 
 
(2) Er hat seinen Sitz in Feldkirch und erstreckt seine Tätigkeit auf das ganze Bundesgebiet. 
 
 
§ 2. Zweck des Vereins 

 
Der Verein verfolgt den Zweck, den Wintersport – und dabei insbesondere das Schifahren – zu pflegen und zu 
verbreiten. Die Vereinstätigkeit ist gemeinnützig im Sinne der Bundesabgabenordnung und nicht auf Gewinn 
ausgerichtet. Der Verein will den Vereinszweck frei von politischen und weltanschaulichen Einflüssen erfüllen. 
 
 
§ 3. Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden. 
 
(2) Als ideelle Mittel dienen 
 
Schi- und Snowboardkurs, Kadertraining, Bewirtschaftung der Schihütte, Ausflüge, Versammlungen, gesellige 
Veranstaltungen, Vorträge, Turnen, Touren, Wettbewerbe etc. 
 
(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch 
 

a. Mitglieds- und Aufnahmebeiträge 
b. Spenden, Subventionen, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen (Sponsor Einnahmen) 
c. Erträge aus geselligen Veranstaltungen (Bälle, Frühschoppen, Flohmarkt, usw.) 
d. Schikurse 
e. Erträge aus der Bewirtschaftung der Hütte 
f. Übrige, darüberhinausgehende Vereinstätigkeiten 

 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die in den Statuten angeführten Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des 
Vereins dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins erhalten. Bei Ausscheiden aus dem Verein und bei Auflösung des Vereins dürfen die Mitglieder nicht mehr 
als den eingezahlten Kapitalanteil und den gemeinsamen Wert ihrer Sacheinlage erhalten. Es darf keine Person durch 
den Verein zweckfremde Verwaltungsauslagen oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 4. Schihütte 
 
Die Schihütte dient dem Vereinszweck. D.h. dass die Schihütte zur Unterstützung der Vereinstätigkeit und zur Förderung 
der Vereinsgebarung dient. Die Führung der Schihütte ist nicht gewinnorientiert, jedoch gilt, als Ziel, dass die 
Aufwendungen aus Miete, Reparaturen, Betriebskosten, etc. aus den Einnahmen zu begleichen sind.  
 
Der Vorstand ist berechtigt, Entscheidungen betreffend die Schihütte mit einer einfachen Stimmenmehrheit, wie unter 
§12 Abs. 6 beschreiben ist zu entscheiden.  
 
 
§ 5. Arten der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder: 
 
(2) Ordentliche Mitglieder sind solche, die innerhalb des Vereins entweder den Vereinszweck verfolgen oder eine 

Funktion bekleiden.  
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(3) Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die besondere Verdienste um den Verein erworben 
haben und über Antrag des Vorstandes von der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. 

 
(4) Das Wahlrecht steht den ordentlichen Mitgliedern zu, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, ebenso den 

Ehrenmitgliedern. 
 
 
§ 6. Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen werden, die unbescholten sind. 

 
(2) Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von 

Gründen verweigert werden. 
 

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt wie in § 5 Abs. 3 beschrieben. 
 
 
§ 7. Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss bzw. Vereinsauflösung. 

 
(2) Der freiwillige Austritt kann nur mit Ende jedes Vereinsjahres erfolgen. Wird der Mitgliedsbeitrag des aktuellen 

Vereinsjahres nicht bezahlt, erlischt die Mitgliedschaft automatisch. Die Pflicht zur Bezahlung des 
Mitgliedsbeitrages erlischt mit Wirksamkeit des Austritts.  
 

(3) Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder, welche den Vereinszweck verletzen, die Interessen des Vereins schädigen 
oder der Beitragsleistung nicht nachkommen, aus dem Verein auszuschließen. Dieser Beschluss wird mit 
einfacher Mehrheit gefasst und ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
 

(4) Ausgetretene bzw. ausgeschlossene Mitglieder können dem Verein gegenüber keine Ansprüche irgendwelcher 
Art stellen. Sie verlieren alle aus dem Vereinsleben erworbenen Rechte, sind jedoch verpflichtet, die zum 
Zeitpunkt des Austrittes bestehenden Verbindlichkeiten voll zu erfüllen. 
 

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 3 genannten Gründen von der 
Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden. 

 
 
§ 8. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des 

Vereins zu beanspruchen. Jedes Mitglied hat bei Abstimmungen nur eine Stimme. Das Stimmrecht in der 
Generalversammlung steht den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern zu. 

 
(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 
 
(3) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des 

Vereins zu informieren. 
 
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, 

wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins geschädigt werden könnte. Die Mitglieder haben die 
Satzungen und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die Mitglieder sind zur Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge verpflichtet. 

 
 
§ 9. Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer/innen (Kassaprüfer/innen) und 
das Schiedsgericht. 
 
 
§ 10. Die Generalversammlung 
 
(1) Die Generalversammlung findet als Jahreshauptversammlung jedes Jahr in den letzten 3 Monaten des 

Kalenderjahres statt. 
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(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf 
 

a. Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung 
b. einen begründeten Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder 
c. Verlangen der Rechnungsprüfer/innen 

 
innerhalb von 4 Wochen statt. 
 

(3) Die Einladung sowie die Tagesordnung an alle Mitglieder hat 14 Tage vorher schriftlich oder per E-Mail zu 
erfolgen. 

 
(4) Die Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 8 Tage vor dem Termin der Generalversammlung 

schriftlich oder per E-Mail beim Vorstand einzureichen. 
 
(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 

Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 
 
(6) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 
 
(7) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind die ordentlichen und 

die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied 
im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig. 

 
(8) Alle Wahlen und Beschlüsse der Generalversammlung erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Ein 

Wahlvorschlag gilt bei Stimmengleichheit als abgelehnt. Bei Beschlüssen gibt bei Stimmengleichheit die Stimme 
des/der Vorsitzenden den Ausschlag. Beschlüsse, mit denen die Satzungen geändert oder der Verein aufgelöst 
werden soll, bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

 
(9) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Obmann/die Obfrau, bei deren Verhinderung ein anderes Mitglied 

des Vorstandes. 
 
 
§ 11. Aufgaben der Generalversammlung 
 
Der Generalversammlung sind besonders vorbehalten 
 
(1) Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
(2) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses unter 

Einbindung der Rechnungsprüfer/innen 
 
(3) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer/innen 

 
(4) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfer/innen und Verein 

 
(5) Entlastung des Vorstands 

 
(6) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge 
 
(7) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft 

 
(8) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins 

 
(9) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen 
 
 
§ 12. Der Vereinsvorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus 
 

a. 1.Obmann / Obfrau 
b. 2.Obmann / Obfrau 
c. 1.Schriftführer/in 
d. 2.Schriftführer/in 
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e. 1. Kassier/in 
f. 2. Kassier/in 
g. 1.Sportwart/in 
h. 2.Sportwart/in 
i. Jugendsportwart/in 
j. Hüttenwart/in 
k. Beiräte max.2 

 
 
(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten 

Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche 
Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne 
Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder 
Rechnungsprüfer/in verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der 
Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer/innen handlungsunfähig sein, hat 
jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators / einer 
Kuratorin beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung 
einzuberufen hat. 

 
(3) Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt 2 Jahre; auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl des neuen Vorstandes. 

Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.  
 
(4) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder beschlussfähig.  
 
(5) Der Vorstand wird vom Obmann / der Obfrau bei dessen Verhinderung durch ein anderes Vorstandmitglied 

einberufen.  
 
(6) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Obmanns / 

der Obfrau ausschlaggebend. 
 
(7) Die Generalversammlung kann den gesamten Vorstand oder einzelne Mitglieder jederzeit ihres Amtes entheben. 

Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft. 
 
(8) Die Mitglieder des Vorstandes können ihren Rücktritt jederzeit schriftlich dem Vorstand gegenüber bzw. bei 

Rücktritt des gesamten Vorstandes gegenüber der Generalversammlung erklären. Bei Rücktritt des 
Obmannes/der Obfrau leitet bis zur nächsten Generalversammlung der Obmann / Obfrau Stellvertreter den 
Verein. 

 
 
§ 13. Aufgaben des Vorstandes 
 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen die Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten anderen 
Vereinsorganen zugewiesen sind. 
 
Insbesondere umfasst der Aufgabenbereich des Vorstandes folgende Agenden 
 
(1) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit laufendenden 

Aufzeichnungen der Einnahmen / Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als Mindesterfordernis 
 

(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses 
 
(3) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 10 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a - c dieser 

Statuten 
 
(4) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüften 

Rechnungsabschluss 
 
(5) Verwaltung des Vereinsvermögens 
 
(6) Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern 
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§ 14. Geheimhaltungs- und Datenschutzobliegenheiten der Vorstandsmitglieder 
 
(1) Geheimhaltungspflicht 
 
Mitgliedern des Vorstands stehen für ihre Arbeit unter anderem auch personenbezogene Daten zur Verfügung, daher 
sind sie verpflichtet, über die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten sowohl während der aufrechten wie 
auch nach Beendigung der Vorstandstätigkeit gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. Auch ist es nicht erlaubt, 
von den zur Verfügung gestellten Daten Kopien und Abschriften zu erstellen oder diese Daten, außerhalb der durch den 
Verein vorgesehenen Nutzung, zu verwenden und/oder an Dritte weiter zu geben. 
 
(2) Verpflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSG und DSGVO 
 
Mitglieder des Vorstands sind verpflichtet, die Vorschriften des Datenschutzgesetzes sowie der DSGVO zu wahren und 
den Datenschutz und die Datensicherheit einzuhalten. 
 
Im Besonderen bedeutet das, 
 
• dass es nicht erlaubt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen oder ihnen die 

Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie die Daten zu einem anderen als dem zum jeweiligen rechtmäßigen 
Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden, 

• dass das Datengeheimnis gemäß § 6 DSG zu wahren ist, indem personenbezogene Daten, die ausschließlich 
aufgrund der Vorstandstätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht wurden, geheim zu halten sind, 

• dass auch nach Beendigung der Vorstandstätigkeit das Datengeheimnis einzuhalten ist, 
• dass vereinsinterne Informationen und Unterlagen (z.B. Passwörter, Kontodaten, Sitzungsprotokolle) absolut 

vertraulich behandelt werden, 
• dass jedes Mitglied des Vorstandes das Recht hat eine unzulässige Datenübermittlung zu verweigern, ohne dass 

daraus Nachteile für das Vorstandsmitglied entstehen dürfen, 
• dass ich verpflichtet bin, jeden Verlust von personenbezogenen Daten (z.B. auch den Verlust einer Excel Liste 

oder eines Laptops mit personenbezogenen Daten), der mir bekannt geworden ist, unverzüglich dem 
Vereinsvorstand zu melden und 

• dass es bei fahrlässigen oder vorsätzlichen Verfehlungen ggf. auch rechtliche Konsequenzen haben kann, wenn 
die oben genannten Punkte nicht eingehalten werden. 

 
 
§ 15. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
  
(1) Der Obmann / die Obfrau führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der Obmann / Obfrau Stellvertreter 

unterstützt den Obmann / die Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte. 
 

(2) Der Obmann / die Obfrau vertritt den Verein nach außen. Bekanntmachungen und Schriftverkehr des Vereins 
müssen vom Obmann / von der Obfrau unterzeichnet werden. In Kassaangelegenheiten sind sowohl der Obmann 
/ die Obfrau als auch der Kassier / die Kassierin einzelzeichnungsberechtigt. Rechtsgeschäfte zwischen 
Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der qualifizierten Zustimmung gemäß § 12, Abs. 6 der anderen 
Vorstandsmitglieder. 
  

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können 
ausschließlich vom Obmann / von der Obfrau erteilt werden. 
  

(4) Der Obmann / die Obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 
  

(5) Der Schriftführer / die Schriftführerin führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. 
  

(6) Der Kassier / die Kassierin ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 
  

(7) Der Beirat unterstützt den Vorstand bei allgemeinen und spezifisch ihnen übertragenen Aufgaben. 
 

(8) Der Sportwart / die Sportwärtin ist für die sportlichen Belange sowie die vereinseigenen Sportgeräte zuständig. 
Der Sportwart / Sportwärtin Stellvertreter unterstützt den Sportwart / die Sportwärtin bei ihren / seinen Aufgaben. 
Der Jungendsportwart / Jugendsportwärtin unterstützt den Sportwart / die Sportwärtin bei ihren / seinen Aufgaben 
vornehmlich im Bereich der Jugendarbeit. 
 

(9) Der Hüttenwart / Hüttenwärtin ist für den Betrieb und Unterhalt der Schihütte verantwortlich. 
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§ 16. Die Rechnungsprüfer/innen (Kassaprüfer/innen) 

 
(1) Zwei Rechnungsprüfer/innen werden von der Generalversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer/innen dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 
Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.  
 

(2) Den Rechnungsprüfer/innen obliegen die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung des 
Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der 
Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfer/innen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer/innen haben dem Vorstand über das Ergebnis der 
Prüfung zu berichten. 

 
(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfer/innen und Verein bedürfen der Genehmigung durch die 

Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer/innen die Bestimmungen des § 12 Abs. 7 und 8 
sinngemäß. 

 
 
§ 17. Das Schiedsgericht 
 
(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne 

Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein 
Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 

 
(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass 

ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch den 
Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des 
Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die 
namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die 
Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, 
dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist. 

 
(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner 

Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine 
Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 

 
 
§ 18. Freiwillige Auflösung des Vereins 
 
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Hauptversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
 
(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist über die Liquidation zu 

beschließen.  
 
(3) Das Vereinsvermögen ist für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff 

Bundesabgabenordnung zu verwenden, wobei das Vereinsvermögen möglichst an eine Einrichtung mit gleichen 
Zielen übertragen werden soll. Diese Einrichtung darf das übertragene Vermögen wieder nur für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff BAO verwenden. 

 
(4) Die Generalversammlung hat Beschluss darüber zu fassen, wem laut § 17 Abs. 3 das nach Abdeckung der 

Passiven verbleibende Vereinsvermögen übertragen wird. Dieser Beschluss bedarf einer Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Wird diese nicht erreicht, so ist das bei der Auflösung vorhandene aktive 
Vereinsvermögen der örtlichen Gemeinde zu übergeben, welche damit die Verpflichtung übernimmt, einem 
gemeinnützigen Nachfolgeverein dieses gesamte Vermögen weiterzugeben. Über diese Übergabe ist ein 
Protokoll anzufertigen. Nach Ablauf von 5 Jahren kann die Gemeinde das Vereinsvermögen für gemeinnützige 
Zwecke im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung verwenden. 

 


